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Vorwort zur 3. Auflage

Mit der Kindschaftsrechtsreform hat das Bürgerliche Gesetzbuch im
Jahre 1998 die Unterscheidung zwischen ehelichen und nichtehelichen
Kindern aufgegeben und damit den Auftrag zur Gleichstellung „unehe-
licher“ und „ehelicher“ Kinder aus Art. 6 Abs. 5 GG zu erfüllen versucht.

Trotzdem kennt das BGB noch eine Vielzahl von Regelungen für Kin-
der nicht miteinander verheirateter Eltern, die aus tatsächlichen Gründen
notwendig sind. Dieses „Recht des Kindes nicht miteinander verheirate-
ter Eltern“ wird unter Auswertung der zahlreichen zum neuen Recht er-
gangenen Rechtsprechung, die bis zum August 2009 berücksichtigt wer-
den konnte, dargestellt. Die umfangreichen Veränderungen in der
Gesetzgebung, die sich seit der Vorauflage ergeben haben, sind vollstän-
dig und anschaulich eingearbeitet. Das betrifft insbesondere die Unter-
haltsrechtsreform zum 1. Januar 2008 und die vollständige Neuregelung
des Verfahrensrechts durch das FamFG zum 1. September 2009.

Ich danke allen Lesern für die freundliche Aufnahme des Werkes und
die Hinweise zu seiner Verbesserung, die ich weitestmöglich beherzigt
habe. Es würde mich sehr freuen, wenn Sie auch weiterhin Anregungen
zur Verbesserung des Buches gäben. Mit dieser dritten Auflage sind zwei
Mitautoren hinzugekommen: Andreas Gietl, der die Abschnitte zu Ab-
stammungsrecht und Namensrecht bearbeitet hat, und Mareike Preisner,
die die Abschnitte zu Sorge- und Umgangsrecht, Unterhaltsrecht, Erb-
recht und Staatsangehörigkeitsrecht bearbeitet hat.

Regensburg, im Dezember 2009 Martin Löhnig
Andreas Gietl

Mareike Preisner
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Vorwort zur 1. Auflage

Mit der Kindschaftsrechtsreform hat das Bürgerliche Gesetzbuch im
Jahre 1998 die Unterscheidung zwischen ehelichen und nichtehelichen
Kindern aufgegeben und damit den Auftrag zur Gleichstellung „unehe-
licher“ und „ehelicher“ Kinder aus Art. 6 Abs. 5 GG erfüllt.

Trotzdem kennt das BGB noch eine Vielzahl von Regelungen für Kin-
der nicht verheirateter Eltern, die aus tatsächlichen Gründen notwendig
sind. Dieses „Recht des Kindes nicht verheirateter Eltern“ wird unter
Auswertung der zahlreichen zum neuen Recht ergangenen Rechtspre-
chung, die bis zum März 2001 berücksichtigt werden konnte, dargestellt.
Änderungen, die sich durch das LPartG ergeben, sind bereits berücksich-
tigt.

Das Buch wendet sich an alle, die mit dem Recht des Kindes nicht ver-
heirateter Eltern in Berührung kommen können: Richter, Rechtsanwälte,
Rechtspfleger, Notare, Jugendämter, Rechtsreferendare, Studenten und
nicht zuletzt natürlich auch an nicht verheiratete Eltern und ihre Kinder
selbst.

Es würde mich freuen, wenn Sie mir Ihre Anregungen zur Verbesserung
des Buches zukommen lassen.

Herzlichen Dank für ihre Unterstützung schulde ich Frau Dr. Ute Wal-
ter (Regensburg) und Herrn Prof. Dr. Peter Huber (Mainz).

Regensburg, im März 2001 Martin Löhnig
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